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in der katholiſchen Ix lebt und valtet und trotz mancher Unzu⸗
länglichkeit der menſchlichen Perſönlichkeiten und trotz ihrer ebrechen
und Fehler das der V Er nd eſt dem ihm beſtimmten
lele zuführt. So werden alſo die Arbeiten Im vaticaniſchen ＋

1
ſich einer neuen ologie des Pa  Um und der von ihm
regierten Kirche geſtalten und zu einem Gericht U  ber alle eine Ver
leumder und Feinde.

bin kathol. Bichter Iin Uordamerica auf Ehe
ſcheidungen erkennen, die nach den bürgerl Heſetzen

als gcheidungen quoad Vineulum elten?
*V  on A. ernen geu (ctor un I

eſſor m Provineial Seminar 3u Franeis,

Wisconſin, Nordameriea.

Es iſt ern wahrer Jammer, mit welcher Leichtfertigkeit, wie
vorſchnell hier zu an en oft geſchloſſen werden kan
ſich 3 und einige Male mit einander und Im Hand  2
umdrehen erlobt ich, Aum der Verlobung die Hochzeit auf
dem U folgen zu laſſen Der junge Mann räg ſich nicht, ob
eine Auserwählte Im Stande ein wird, ern Hausweſen zu führen,
Kinder zu erziehen und ihm überhaupt das zu ſein, was braucht,
um ein gemüthliches Heim zu aben und Im (ben vorwärts zu
kommen. Das junge Mädchen iſt über den Charakter und die
Fähigkeiten ihres Zukünftigen oft und gar um nklaren Sie
weiß nicht, Ob zu ihr paßt, ob ELr Ordentliches elernt
und neben der Fähigkeit auch den redlichen Willen hat, eine Familie

ernähren.
Die ſchlimmen Folgen einer Handlungsweiſe Mn der

wichtigſten Angelegenheit des irdiſchen Lebens elben natürlich auch
nicht Qus Unglückliche Ehen, candale, Selbſtmorde und eine
fortwährende Zunahme von Eheſcheidungsproceſſen ind der

Was beſonders die Eheſcheidungen betrifft, ſo iſtTagesordnung.
deren Zunahme auffallend und Bedenken erregend, daß unlängſt
V Columbus, Ohio ein eigener Eheſcheidungsreformbund gegründet
Urde Der ＋

eſtbote“ chreibt arüber „Eine Verſammlung von
Bürgern aus vielen Theilen des Staates and hier in Columbus
ſtatt, Maßregeln die immer mehr überhandnehmenden
Eheſcheidungen zu erathen. Der Prediger Gladden ſchilderte in
einer Rede, wie dieſes Uebel, wie In den andern Staaten, auch
Iin Ohio ſtetig wachſe, nd wie 66 hohe Zeit ſei, demſelben ent
gegenzutreten. Im Jahre 1870 eien In Ohio 1003 Eheſcheidungen
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bewilligt worden, ſeitdem haben ſich ieſelben Um dreieinhalbmal
ſtärker vermehrt, als die Verheiratungen.“

Wie chon die Ueberſchrift dieſer Zeilen zeigt, en hier nicht
ebenfalls Vorſchläge gemacht werden, wie beſten dieſem ocialen
Uehel abgeholfen werden könnte; denn die einzige richtige ilfe,
die darin beſteht, daß man wieder die Heiligkeit der Ehe und die
daraus folgende Unauflöslichkeit anerkenne, würde in den Kreiſen,
wo dieſes (be meiſten graſſirt, wenig Anklang nden Auf
gabe dieſer Zeilen iſt vielmehr, unterſuchen, oh ern katholiſcher
Richter Eheſcheidungen bewilligen darf, und ob en katholiſcher Ad⸗

zur Erwirkung einer Scheidung eine leiſten kann, ohne
zu ſündigen.

2 rage Kann eln katholiſcher Richter nach den run
ätzen der brAH eine Eheſcheidung bewilligen?

Wir müſſen hier folgende mögliche Fälle beſprechen
Fall Die Ehe, auf deren Scheidung geklagt wird, iſt vor

dem Staate zwar giltig, aber ſie eſteht nicht vor ott eines
Hinderniſſes.

all Die Ehe iſt giltig nicht nur vor dem Staate,
ſondern auch vor ott Der Kläger hat aber nicht die Abſicht,
nach erlangter Scheidung ſich wieder zu verehlichen; ETL will
eine Scheidung I thoro t. IellsSa; weil aber die Geſetze ſeines
Staates eine Scheidung nicht anerkennen, 99 auf Scheidung
quoa Vineulum.

all  — Die Ehe iſt giltig vor dem Staate und vor ott
Der Kläger klagt auf Scheidung mit der Abſicht die erlangte Frei
heit auch auf das vVin Ceulum zu eziehen.

ehen wir einen Augenblick ab von der directen Behandlung
des erſten und weiten Falles und beantworten wir folgende rage:
arf ein bll bei dem weltlichen Gerichte auf Scheidung klagen
Unter den Vorausſetzungen des erſten und zweiten Falles?

Es unterliegt keinem Zweifel, daß auch ern Katholik die
des weltlichen Gerichtes in Uſpru nehmen kann, Qami ſeine
kirchlich ungiltige Ehe auch als bürgerlich nicht mehr 3u Recht
beſtehend rklärt werde, E  7 daß die Ehe irchlich ungiltig war

eines Hinderniſſes, von dem nicht dispenſirt werden kann,
ſei ES, daß das Hinderniß durch Dispens wohl gehoben werden
könnte, aber der Betreffende ſich nicht dazu verſtehen will, die
elbe einzukommen. Denn: In ſeiner Handlungsweiſe liegt nich
eine Anerkennung, daß der -I˙l die Befugniß habe, Ehen quoad
vineulum löſen, eil 10 ein Vin culum vor ott nie beſtand.

Durch Verneinung der rage Urde man jedem, der 1e un einer
nur ſtaatsgiltigen Ehe gelebt hat, praktiſch das Recht abſprechen,
vor dem natürlichen Tode des andern Theiles ſich wieder ver.
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ehelichen können, denn olange die Ehe nicht 0  1 geſchieden
iſt, beſteht ſie ſtaatlich zu L und eine folgende Ehe würd
ſtaatlich zum Verbrechen der Bigamie. V ſelbſt jeder Prieſter,
wenn ihm der Umſtand bekannt iſt, müßte aus Klugheitsrückſichten
eine Mitwirkung zur Trauung verweigern. Daraus erhellt nun,
daß das Klagen auf eidung vor dem weltlichen Richter n dieſem
Falle für einen Katholiken einerſeits kein malum IIN und ander⸗
ſeits praktiſch das inzige Mittel iſt, eine volle reiheit, der

berechtigt iſt, wieder erlangen und olglich nicht unerlaubt
ſein kann. Wie 8 mit dem weiten 0  4 Die Ehe iſt
kirchlich giltig. Es in aber Gründe vorhanden, die nach dem
canoniſchen E genügend ind für eine eidung quoa COha⸗
hitationem Darf ein Katholik auch in dieſem Falle vor dem
weltlichen Gerichte auf abſolute Scheidung klagen? Der rund,
warum auf abſolute eidung Agt, iſt nicht, weil ſich wieder
verheiraten will, ondern weil die Geſetze ſeine Staates eine andere
Scheidung nicht anerkennen. Sein Recht zu einer olchen Klage
kann nicht verneint werden, wenn wichtige Gründe dafür vorliegen.
QAmi nicht gezwungen werden kann, die Schulden ſeiner
Frau In Zukunft ezahlen, oder daß ſie ihren Anſpruch auf ſein
Vermögen nach ſeinem ode verliere. Die bürgerliche eidung
iſt fu ihn das einzige wirkſame ittel, ſich er ſtellen
Verwandten

die möglichen Beläſtigungen von Seite ſeiner rau und deren
Ebenſowenig wie Im vorhergehenden Falle ieg In

ſeiner Handlungsweiſe eine Anerkennung der weltlichen Macht, Ehen
quoa vineulum löſen können, da 10 die Freiheit, die ihm
das Geſetz gibt,‚ uicht gebrauchen will XXI 112.

Wir aben nun geſehen, daß In beiden 0  en ein Katholik
bor dem weltlichen Gerichte auf eidung klagen kann, ohne
ſündigen, und daraus ergibt ſich ganz von ſe der ＋ daß
8 auch einem katholiſchen Richter nicht verboten ſein kann, I dieſen
0  en auf Scheidung 3 erkennen.

Wie ſteht nun mit dem ritten Falle? Die Ehe iſt giltig
und eS ird auf Scheidung quoa vinculum geklagt, eine neue

Ehe chließen können. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß einem
Katholiken nie erlaubt iſt, auf eine olche Scheidung klagen. ſt
* aber auch einem katholiſchen Richter nie rlaubt, mn dieſem Falle
auf eidung erkennen?

Es handelt ſich hier die CoOperatio 2d peccatum glterius.
Nun fragt * ſich vorerſt: ſt der Urtheilsſpruch auf eidung
einer Ehe für ihn eine ſündhafte Handlung und für ſich oder
noch eine indifferente? an Er kann ganz gut als un
differenter Aet aufgefaßt werden Der Richter Tklärt durch die
eidung einfach, daß die 0 ſowei ihre bürgerlichen L.
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Pflichten und Folgen in Betracht kommen, ufhört, vor dem Staate
zu beſtehen Seine Entſcheidung erührt nicht nothwendigerweiſe
die religiöſen Pflichten und Folgen der Ehe, ſowei ſie vor
G und dem Gewiſſen beſtehen. Seine Entſcheidung hat nuLr eine
bürgerliche Wirkung, iſt N bürgerlicher Act und als ſolcher un⸗
different. Der Aet würde erſt dann ern malum ſein, wenn
Richter die Vermeſſenheit 0  L durch ein Urtheil erklären 3u
wollen, daß die Ehe nicht NUL vor dem Staate, ſondern auch vor
ott und dem ewiſſen ＋e

N

Da, wie vorausgeſetzt wird, eine ſündhafte Abſicht Im Richter
nicht vorhanden iſt un ſeine Handlung kein malum iſt, haben
wir Uuur die COOperatio materialis. Dieſe iſt aber nur dann CEL.
au wenn Gründe der Nothwendigkeit oder Nützlichkeit den
Cooperans zur Handlung berechtigen. Kann ſich der atholiſche
Richter bei ſeiner Mitwirkung zul Scheidung auf olche Gründe
berufen? Unzweifelhaft 10 Sobald ELU das Richteramt angenommen
hat, ſteht S nicht mehr bei ihm, Eheſcheidungsklagen anzunehmen
bder abzuweiſen, entſcheiden oder nicht entſcheiden, ondern
dieſes 43 ⁴

ſt durch die Geſetze beſtimmt, und * iſt ſe

1

ne Pflicht, nach
dieſen handeln. Er mu entweder ſein Amt aufgeben, bder den
Geſetzen gemäß eine Entſcheidungen abgeben; mit andern orten,
ein Katholik önnte überhaupt nie da Amt eines Richters hier
bekleiden, mu EL die eidung dem Kläger verweigern, obwohl
gerichtlich ewieſen würde, daß EL nach den Geſetzen ein Recht darauf
habe Auch geſetzt den Fall der Richter weiß, die klagende Partei
habe die Abſicht, nach erlangter, richterlicher Entſcheidung ſich wieder
zu verheiraten, ſo ändert dieſes ni der Sache tan braucht
nämlich nie auf Eein großes b deßhalb 3 verzichten, weil der
Gebrauch, den man davon macht, die Uunde eines andern im Ge
folge hat, die einzig und allein in ſeinem verkehrten Willen ründet.
So, Um ein Beiſpiel anzuführen, braucht eine Braut nicht deßhalb
den Empfang des Sakramentes der Ehe unterlaſſen, weil
der Bräutigam nicht anders als Im Stande der un empfangen
will. Sie hat eben ern Recht auf den an Ebenſowenig
braucht ein Katholik auf den Richterſtand deßhalb verzichten,
weil E vorausſieht, daß manche die Ausübung ſeines Amtes zur
Uunde benützen werden. Außer dieſem Grunde haben wir loch
den wichtigen Umſtand, daß der Richter bei ſeinen Entſcheidungen
nicht Im eigenen Namen, ſondern Im Namen der Geſetze handelt.


